
Öffentliche Gemeinderatssitzung am  
Montag, 13. März 2023, 19.00 Uhr 

 
Am kommenden Montag, 13. März 2023, findet um 19.00 Uhr eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung im Vereinsheim E 1 in der Rheinauhalle, mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung zur Dokumentation des Ist - Zustandes zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes im Gewässersystem des Federbachs 

2. Einbringung Haushalt 2023 
3. Beauftragung der Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz 

(Rheinauschule/Rheinauhalle) 
4. Wahl der Haupt- und Ersatzschöffen für die Strafkammern und Schöffengerichte 

für die Geschäftsjahre 2024 - 2028 
5. Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung u. Zustimmung zur Satzung 

der Jagdgenossenschaft 
6. Antrag der FWG-Fraktion auf Beschlussfassung zur Fällung eines Baumes in der 

Kapellenstraße/Kastanienweg 
7. Bebauungsplan „Weinäcker-Hasenträger / IV. Bauabschnitt, 1. Änderung nach § 

13a BauGB“ 
- Billigung des Entwurfs 
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und öffentliche Auslegung gem. § 

3 Abs. 2 BauGB 
- Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
8. Antrag der katholischen Seelsorgeeinheit auf Genehmigung eines Zuschusses zu 

den Mehrkosten der Sanierung des Kindergartens St. Joseph  
9. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  
10. Informationen 
11. Anfragen des Gemeinderates 
12. Einwohnerfragestunde 

 
 

Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner recht herzlich eingeladen.  
 

 
Veronika Laukart 
Bürgermeisterin 



 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

1 13.03.2023 X  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
Dokumentation des Ist-Zustandes zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes im Gewässersystem des 
Federbachs 

Az. 022.31  
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Langjährige Untersuchungen attestieren dem Federbach einen unbefriedigenden 
ökologischen Gesamtzustand. Die Gründe dafür sind hauptsächlich die Schmutz- 
und Nährstofffrachten aus der Siedlungsentwässerung der Kommunen im 
Einzugsgebiet des Federbachs.  
 
Der Federbach durchfließt mehrere Naturschutzgebiete und ist Teil des FFH-
Schutzgebiets „Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe“. Für die 
zukünftige Siedlungsentwicklung ergeben sich daraus weitergehende Folgen. Die 
Erschließung von neuen Baugebieten wären unter diesen Rahmenbedingungen nicht 
möglich. Die Kommunen im Einzugsgebiet des Federbachs stehen nicht nur in Bezug 
auf eine ordnungsgemäße Entwässerung, sondern insgesamt in Bezug auf eine 
naturverträgliche Entwicklung vor neuen Herausforderungen.  
 
Zur Verbesserung des Federbachs sind Stoffminderungsmaßnahmen bei den 
kommunalen Kläranlagen und der Mischwasserbehandlungsanlagen der 
Siedlungsentwässerung identifiziert und müssen von den betroffenen Kommunen 
umgesetzt werden. Ziel ist es, den guten ökologischen Zustand nach 
Wasserrahmenrichtlinie des Federbachs zu erreichen. Damit kann im Grundsatz 
auch davon ausgegangen werden, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-
Lebensraumtypen und -arten durch die Abwassereinleitungen i.S. v. § 34 Abs. 1 
BNatSchG vermieden werden kann. Um diesen guten ökologischen Zustand zu 
erreichen, sind weitergehende Verminderungen der Nährstofffrachten aus der 
Siedlungsentwässerung der Städte und Gemeinden im gesamten Einzugsgebiet des 
Federbachsystems erforderlich. Grundlage eines solchen Vorgehens ist auch die 
Dokumentation des Istzustandes und ein Monitoring der Wirkung der 
Minderungsmaßnahmen für das Gesamtsystem. Dokumentation und Monitoring für 
das Gesamtsystem betreffen alle Federbachanlieger, die das Gewässer als Vorfluter 
benutzen.  
 
Die Städte Rastatt und Rheinstetten sowie die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, 
Durmersheim, Muggensturm, Ötigheim und Malsch schließen sich auf der Grundlage 



einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu einer Kooperation zusammen, um den 
Ist-Zustand in den Bereichen Wasserhaushalt, Gewässerökologie und Naturschutz 
und ggf. die mit der Maßnahmenumsetzung verbundene Entwicklung zu 
dokumentieren. Die Kosten für die Untersuchungen für den Wasserhaushalt, der 
Gewässergüte und für die Kartierung Naturschutz, die nach Abzug möglicher 
Förderungen auf etwa 140.000 € geschätzt werden, sowie die Kosten für die 
Projektkoordination (ein Angebot von Wald & Corbe in Höhe von 75.000 € auf der 
Grundlage Abrechnung nach Aufwand liegt dazu vor) sollen zu gleichen Teilen unter 
allen 8 betroffenen Kommunen aufgeteilt werden. Damit ergäbe sich ein Kostenanteil 
pro Kommune von etwa 27.000 €.  
 
Seitens des Regierungspräsidiums werden Bernd Haller, seitens des  
Landratsamtes Michael Eiermann und Wolfgang Hennegriff an der Sitzung 
teilnehmen und mündlich den Sachstand ausführen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachstand zur Kenntnis, stimmt der Vorgehensweise zu 
und beauftragt die Verwaltung, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen.  
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
 
 



 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung   

 
zwischen 

 
der Gemeinde Au am Rhein, 

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Veronika Laukart, 
 

der Gemeinde Bietigheim, 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Constantin Braun, 

 
der Gemeinde Durmersheim, 

vertreten durch Herrn Bürgermeister Klaus Eckert, 
 

der Gemeinde Malsch, 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Markus Bechler,  

 
der Gemeinde Muggensturm, 

vertreten durch Herrn Bürgermeister Johannes Kopp, 
 

der Gemeinde Ötigheim, 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Frank Kiefer, 

 
der Großen Kreisstadt Rastatt, 

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch,  
 

und der Großen Kreisstadt Rheinstetten, 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Sebastian Schrempp. 

 
 

Präambel 
 
Langjährige Untersuchungen attestieren dem Federbach einen unbefriedigenden ökologi-
schen Gesamtzustand. Die Gründe dafür sind hauptsächlich die Schmutz- und Nährstofffrach-
ten aus der Siedlungsentwässerung der Kommunen im Einzugsgebiet des Federbachs. Der 
Federbach durchfließt mehrere Naturschutzgebiete und ist Teil des FFH-Schutzgebiets 
„Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe“.  Für die zukünftige Siedlungsentwick-
lung ergeben sich daraus weitergehende Folgen. Die Erschließung von neuen Baugebieten 
wären unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Die Kommunen im Einzugsgebiet 
des Federbachs stehen nicht nur in Bezug auf eine ordnungsgemäße Entwässerung, sondern 
insgesamt in Bezug auf eine verträgliche Entwicklung vor neuen Herausforderungen. Ziel ist 
es, den guten ökologischen Zustand nach WRRL des Federbachs zu erreichen. Damit kann 
im Grundsatz auch davon ausgegangen werden, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der 
FFH-Lebensraumtypen und -arten durch die Abwassereinleitungen i. S. v. § 34 Abs. 1 
BNatSchG vermieden werden kann. Hierzu sind die erforderlichen Maßnahmen im Bereich 
der kommunalen Kläranlagen und der Mischwasserbehandlung grundsätzlich identifiziert.   
 
Die oben genannten Städte und Gemeinden schließen sich zu einer Kooperation zusammen, 
um den Istzustand in den Bereichen Wasserhaushalt, Gewässerökologie und Naturschutz zu 
dokumentieren und ggf. die mit der Maßnahmenumsetzung verbundene Entwicklung zu do-
kumentieren. Die Kommunen sind sich daher auch einig, dass eine geschäftsführende Ge-
meinde spezialisierte Fachbüros mit den erforderlichen Untersuchungen gemeinsam beauf-
tragt. Gemäß § 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 
16. September 1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020, wird folgende öffent-

lich-rechtliche Vereinbarung geschlossen: 



 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Die Städte Rastatt und Rheinstetten sowie die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, 
Durmersheim, Muggensturm, Ötigheim und Malsch (im Folgenden Parteien) führen als Ko-
operationsprojekt Untersuchungen zu Grundlagen für das Maßnahmenkonzept zur Minderung 
von Stoffeinträgen in den Federbach durch. Zu diesen Untersuchungen zählen wasserwirt-
schaftliche, gewässerökologische und naturschutzfachliche Beiträge.  
 
 

§ 2 
Erfüllung der Aufgaben,  

Projektkoordination und Projektmanagement und Geschäftsführung 
 
1) Zur Vereinfachung der Projektdurchführung nimmt eine Partei die Geschäftsführung 
wahr. Diese wird – vorbehaltlich eines nach § 2  getroffenen Beschlusses – durch die Ge-
meinde Bietigheim erfüllt. Die Parteien benennen gegenüber der geschäftsführenden Partei 
je einen kommunalen Beauftragten für das Projekt.  

 
2) Zur Aufwandsminimierung der geschäftsführenden Gemeinde und der anderen Par-
teien sowie zur Gewährleistung eines abgestimmten und möglichst effizienten Vorgehens 
beauftragt die geschäftsführende Gemeinde ein Ingenieurbüro mit der Koordination und dem 
Projektmanagement des Vorhabens.  
 
3) Die geschäftsführende Partei informiert die Parteien anlassbezogen schriftlich oder in 
Sitzungen über die jeweils aktuellen Sachstände. Für verbindliche Beschlüsse genügt die ein-
fache Mehrheit der anwesenden Parteien. Die Beschlüsse sollen möglichst einvernehmlich 
gefasst werden. Entscheidungen können auch schriftlich im Umlaufverfahren getroffen wer-
den. Die geschäftsführende Partei setzt die Beschlüsse der Mitglieder um.   
Zu den weiteren Aufgaben der geschäftsführenden Partei gehören vorbereitende Arbeiten zu 
notwendigen Ausschreibungen, zur Vergabe und Abrechnung von Aufträgen und zur Bearbei-
tung von Förderanträgen, die Abwicklung der beauftragten Leistungen, die Erstellung von 
Sitzungsunterlagen und Protokollen. Förderanträge nach Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 
werden durch die geschäftsführende Partei gesamthaft für die Parteien gestellt. 
 
 

§ 3 
Finanzierung 

 
Die Parteien tragen die verbleibenden Kosten wie folgt: 
Die Gesamtprojektkosten werden zu gleichen Teilen aufgeteilt (jeweils 1/8).  
 
Die Parteien überweisen der geschäftsführenden Partei nach Vorlage der Rechnungen die 
jeweiligen entfallenden Kostenanteile. 
 
 

§ 4 
 Inkrafttreten, Bekanntmachung und Befristung 

 
Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von allen Beteiligten öffent-
lich bekanntzumachen. Sie tritt am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung ein. 
Diese Vereinbarung gilt für die komplette Projektlaufzeit. Das Projekt soll bis spätestens zum 
31.12.2026 abgeschlossen sein. Diese Vereinbarung ist daher zum 31.12.2026 befristet.  



 
 

§ 5 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirk-
samen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung 
zu treffen.  
 
 
 
 
  
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeisterin Veronika Laukart, 
      Gemeinde Au am Rhein 
 
  
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeister Constantin Braun, 
      Gemeinde Bietigheim 
  
 
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeister Klaus Eckert, 
      Gemeinde Durmersheim 
 
 
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeister Markus Bechler, 
      Gemeinde Malsch 
 
 
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeister Johannes Kopp, 
      Gemeinde Muggensturm 
 
  
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Bürgermeister Frank Kiefer, 
      Gemeinde Ötigheim 
 
  
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum     Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch,     

Große Kreisstadt Rastatt 
 
 
___________________   _________________________________ 
Ort, Datum      Oberbürgermeister Sebastian Schrempp, 

Große Kreisstadt Rheinstetten 
 



 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

3 13.03.2023 x  Beauftragung der Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz 
(Rheinauschule/Rheinauhalle) 

Az. 022.31  
 
Sachverhalt:
 
Die Rheinauschule ist mit einer Gasheizung ausgestattet. Über diese Heizung wird 
auch die Rheinauhalle versorgt. Die Heizung ist in die Jahre gekommen und 
sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Energieberichtes für die 
Rheinauschule/Rheinauhalle und das Pestalozzi-Areal wurde der Aufbau eines 
Nahwärmenetzes vorgeschlagen.  
 
Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin Kontakt zur Energieagentur Mittelbaden 
aufgenommen. Von dort wurde empfohlen, ein Planungsbüro mit einer 
Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Bei dieser soll untersucht werden, welche 
Varianten für ein Nahwärmenetz in Frage kommen. Es wurde Kontakt zu zwei 
Planungsbüros aufgenommen um Angebote einzuholen. Ein Planungsbüro hat 
aufgrund der derzeitig hohen Auftragslage von einer Angebotsabgabe abgesehen.  
 
Das zweite Planungsbüro (Vollmer-Ingenieure) hat ein Angebot abgegeben. Dieses 
ist in der Anlage beigefügt.  
 
Gleichzeitig wurde ein Förderantrag nach der Richtlinie für die Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze (BEW) vom 01. August 2022 für die Bezuschussung dieser 
Studie gestellt. Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 12.769,10 Euro liegt als 
Anlage bei. Somit trägt die Gemeinde 50 % der Kosten für die Machbarkeitsstudie. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Vollmer Ingenieur GmbH & Co KG werden mit der Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Nahwärmenetzes in Au am Rhein zu einem 
Bruttopreis von 23.538,20 Euro beauftragt.  
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
 



 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
     4 13.03.2023 x  Wahl der Haupt- und Ersatzschöffen für die 

Strafkammern und Schöffengerichte für die 
Geschäftsjahre 2024 - 2028 

Az. 022.31, 021.10 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinden haben bis 23. Juni 2023 die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Hauptschöffen und Ersatzschöffen für die Strafkammern und Schöffengerichte für die 
Geschäftsjahre 2024 - 2028 aufzustellen und diese bis spätestens 04.08.2023 nebst 
etwaigen Einsprüchen dem zuständigen Amtsgericht zu übersenden. 
Der Präsident des Landgerichts Baden-Baden legt gemäß Gemeinsamer 
Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums, des Innenministeriums und des 
Sozialministeriums über die Vorbereitung und die Durchführung der Wahl der 
Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 (VwV Schöffen) 
vom 08. Dezember 2022 fest, wieviele Personen in die Vorschlagsliste der Gemeinde 
aufzunehmen sind. 
 
Nach der vorliegenden Mitteilung des Landgerichts Baden-Baden hat die Gemeinde 
Au am Rhein zwei Personen vorzuschlagen. 
 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf 
und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Bei der Auswahl der Personen 
ist darauf zu achten, dass diese für das Schöffenamt geeignet sind. Das 
verantwortungsvolle Schöffenamt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbstständigkeit und Urteilsvermögen, aber auch geistige Beweglichkeit und             
- wegen der anstrengenden Tätigkeit in der strafgerichtlichen Hauptverhandlung - 
körperliche Eignung. Zudem ist zu beachten, dass ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter einer Pflicht zur besonderen Verfassungstreue unterliegen. 
In die Vorschlagsliste dürfen nur Personen aufgenommen werden, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind. Zudem gibt es Ausschlussgründe 
nach § 32 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) und Bestimmungen in den §§ 33 und 
34 GVG nach denen Personen nicht zum Amt eines Schöffen berufen werden sollen. 
Zusätzlich gibt es noch Ablehnungsgründe nach § 35 GVG. 
Zu besseren Übersicht werden die §§ 32 bis 35 des GVG beigefügt. 
 
Die Vorschlagsliste muss folgende Angaben über die vorgeschlagenen Personen 
enthalten: 



Den Familiennamen; den Geburtsnamen, wenn er nicht mit dem Familiennamen 
übereinstimmt; die Vornamen, den Geburtstag, den Geburtsort, den Beruf und die 
Wohnanschrift mit Straße und Hausnummer. 
 
Wesentlicher Gesichtspunkt bei der Aufstellung der Vorschlagsliste ist, dass der 
Gemeinderat durch eine individuelle Vorauswahl die Gewähr für die Heranziehung 
erfahrener und urteilsfähiger Personen als Schöffen bietet. Ein Verfahren, bei dem 
der Gemeinderat von einer eigenständigen Entscheidung absieht, ist fehlerhaft. 
Personen, die für eine Aufnahme in die Vorschlagsliste in Betracht kommen, soll 
zuvor Gelegenheit gegeben werden, sich zu ihrer Benennung zu äußern. 
 
Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Gemeinderats, mindestens jedoch der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl der Gemeinderatsmitglieder erforderlich. Über die Aufstellung 
der Vorschlagsliste ist grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu verhandeln, soweit 
nicht im Einzelfall vorübergehend nach § 35 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 
(GemO) eine nichtöffentliche Verhandlung erforderlich ist. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Vorschlagsliste ist eine Woche lang zur 
Einsichtnahme aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung, die bis spätestens 
14.07.2023 abgeschlossen sein soll, ist vorher unter Hinweis auf die gesetzliche 
Einspruchsmöglichkeit öffentlich bekannt zu machen. 
Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Vorschlagsliste mit den eingegangenen 
Einsprüchen - auch soweit diese verspätet sind - und einer Bescheinigung über die 
öffentliche Bekanntmachung und einwöchige Auflegung dem Amtsgericht Rastatt zu 
übersenden. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat wird gebeten, der Verwaltung entsprechend geeignete Personen 
bis spätestens zum 24.03.2023 zu benennen, damit die Aufstellung der 
Vorschlagsliste in einer der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzungen 
beschlossen werden kann. 
 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
 
 







 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
     5 13.03.2023 x  Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung u. 

Zustimmung zur Satzung der Jagdgenossenschaft 
Az. 022.31 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Alle Grundflächen einer Gemeinde, die nicht zu einem Eigenjagdbezirk gehören, 
bilden einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, wenn sie im Zusammenhang 
mindestens 150 Hektar umfassen. Zusammenhängende Grundflächen von 
mindestens 75 Hektar jagdlich nutzbarer Fläche, die im Eigentum ein und derselben 
Person oder Personengemeinschaft stehen, bilden einen Eigenjagdbezirk. 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundflächen, die zu einem 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, bilden eine Jagdgenossenschaft. 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht 
ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 
Die Jagdgenossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie steht 
unter der Aufsicht des Staates; die Aufsicht wird von der unteren Jagdbehörde 
ausgeübt. Die Jagdgenossenschaft hat eine Satzung zu beschließen, die der 
Genehmigung der unteren Jagdbehörde bedarf. 
 
Nach der bestehenden Satzung der Jagdgenossenschaft wurde die Verwaltung der 
Jagdgenossenschaft für unbestimmte Zeit auf den Gemeinderat übertragen. 
Aufgrund des in Kraft getretenen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG), 
welches das Landesjagdgesetz ersetzt hat, kann die Verwaltung der 
Jagdgenossenschaft längstens für die Dauer der gesetzlichen Mindestpachtzeit 
(sechs Jahre) durch Beschluss der Jagdgenossenschaft dem Gemeinderat mit 
dessen Zustimmung übertragen werden. Für eine weitere Übertragung ist eine 
entsprechende Beschlussfassung in einer Jagdgenossenschaftsversammlung 
notwendig. Neben der Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den 
Gemeinderat soll zudem die Satzung aktualisiert bzw. neu gefasst (Anpassung an 
aktuelle Rechtsgrundlagen) werden. Die Satzung bedarf der Genehmigung der 
unteren Jagdbehörde beim Landratsamt Rastatt. 
 
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche. Zur Bestimmung dieser Mehrheitsverhältnisse ist ein 
Verzeichnis der Mitglieder unter Angabe der jeweiligen Grundflächenanteile             
(= Jagdkataster) zu erstellen. Mit der entsprechenden Erstellung des Jagdkatasters 
wurde das Vermessungsbüro Ortmann aus Oberkirch beauftragt. 
 



Folgendes weiteres Vorgehen ist geplant: 
 
 Als Versammlungstermin wird Montag, 24.04.2023 um 17:00 Uhr im Vereinsraum 

E1, Rheinauhalle, Jahnstraße 1, 76474 Au am Rhein vorgeschlagen. Die 
Einladung zur Versammlung ist mindestens zwei Wochen zuvor im 
Gemeindeanzeiger Au am Rhein bekannt zu geben. 

 Frau Bürgermeisterin Veronika Laukart soll zur Versammlungsleiterin bestimmt 
und Frau Esther J. Hoefman aus der Gemeindeverwaltung als Schriftführerin 
bestellt werden. 

 Es wird zudem vorgeschlagen, schon heute dem beigefügten Satzungsentwurf 
und der Übernahme der Verwaltung der Jagdgenossenschaft durch den 
Gemeinderat zuzustimmen, es sei denn, die Jagdgenossenschaft fasst inhaltlich 
abweichende Beschlüsse. Dann wäre eine Stimmabgabe nur unter Vorbehalt der 
nachträglichen Zustimmung durch den Gemeinderat möglich. 

 Für die Prüfung der Kassenbücher der Jagdgenossenschaft gemäß der Satzung 
werden als Kassen- und Rechnungsprüfer Herr Tobias Scholz und Herr Raphael 
Hettel vorgeschlagen. 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, 
 
a) die Versammlung der Jagdgenossenschaft Au am Rhein auf Montag, 24.04.2023 

um 17:00 Uhr im Vereinsraum E1, Rheinauhalle, Jahnstraße 1, 76474 Au am 
Rhein, einzuberufen. 

b) Bürgermeisterin Veronika Laukart zu beauftragen, die Tagesordnungspunkte für 
die Versammlung aufzustellen und die Einladung zur Versammlung mindestens 
zwei Wochen zuvor im Gemeindeanzeiger zu veröffentlichen. 

c) Bürgermeisterin Veronika Laukart zur Versammlungsleiterin der Jagdgenossen-
schaftsversammlung und Frau Esther J. Hoefman aus der Gemeindeverwaltung 
zur Schriftführerin der Versammlung zu bestellen. 

d) dem als Anlage beigefügten Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft Au am 
Rhein zuzustimmen, es sei denn, die Jagdgenossenschaft fasst inhaltlich 
abweichende Beschlüsse. 

e) dem Beschluss der Jagdgenossenschaft, die Verwaltung der Jagd-
genossenschaft Au am Rhein dem Gemeinderat gemäß den gesetzlichen 
Regelungen zu übertragen, unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass der 
vorgelegte Entwurf der „Satzung der Jagdgenossenschaft Au am Rhein“ ohne 
inhaltliche Änderungen von der Jagdgenossenschaftsversammlung als Satzung 
beschlossen wird. 

f) die Aufgaben nach § 10 Nr. 2 und 3 a)-e) und g)-j) der Satzung zur dauernden 
Erledigung auf den Bürgermeister zu übertragen. 

g) Herrn Tobias Scholz und Herrn Raphael Hettel als Kassen- und Rechnungsprüfer 
zu bestellen. 
 
 

 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
 
 























 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

6 13.03.2023 x  Antrag der FWG-Fraktion auf Beschlussfassung zur 
Fällung eines Baumes in der Kapellenstraße/Ecke 
Kastanienweg 

Az. 022.31  
 
Sachverhalt:
Die FWG-Fraktion hat am 27.02.2023 einen Antrag per Email eingereicht. Nach 
diesem Antrag soll im Gemeinderat eine Beschlussfassung über die Fällung eines 
Baumes in der Kapellenstraße/Ecke Kastanienweg erfolgen. 
Außerdem wurde beantragt, dass die Verwaltung prüfen soll, ob eine Fällung des 
Baumes mittels einer Ausnahmegenehmigung auch nach dem 28.02.2023 noch 
möglich ist.  
 
Der besagte Baum ist in der öffentlichen Fläche in der Nähe der Stromkästen bzw. 
nahe der Grundstücksgrenzen gepflanzt worden. Durch die starke Wurzelbildung 
wurde der Gehweg aber auch zum Teil die Stromkästen beschädigt. Die Wurzeln 
ragen weit in das nachbarschaftliche Grundstück hinein.  
 
Das Fällen von Bäumen ist laut § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 01. 
Oktober bis zum 28/29 Februar des Folgejahres erlaubt. Baumfällungen zwischen 
März und September sind unzulässig und können bestraft werden.  
 
Ausnahmen sind möglich, müssen jedoch bei der unteren Naturschutzbehörde 
beantragt werden. Ausnahmen werden bewilligt, wenn Gefahren für Personen oder 
Sachen von bedeutendem Wert aus bestehen und die Gefahren nicht auf andere 
Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können, oder eine unzumutbare 
Beeinträchtigung der Nutzung des Grundstücks besteht sowie aus Gründen des 
Allgemeinwohls. Die Verwaltung sieht hier keinen der Gründe gegeben, um eine 
Ausnahmegenehmigung zu erhalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Aufgrund der bestehenden Schäden an dem Gehweg bzw. auch den Stromkästen 
wird vorgeschlagen den Baum zu fällen. Eine Ausnahmegenehmigung wird nicht 
beantragt, der Baum wird im Oktober 2023 gefällt.  
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 



 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
     7 13.03.2023 x  Bebauungsplan „Weinäcker-Hasenträger / IV. Bau-

abschnitt, 1. Änderung nach § 13a BauGB“ 
- Billigung des Entwurfs 
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
- Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
 

Az. 022.31 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Nordosten des rechtskräftigen Bebauungsplans „Weinäcker-Hasenträger, IV. 
Bauabschnitt“ möchte die Gemeinde für gewerbliche Zwecke vorgesehene 
Grundstücke als gemischte Baufläche ausweisen. Es soll somit die Möglichkeit zur 
Entstehung eines Beherbergungsbetriebs mit Tiny-Häusern und weiteren 
Dienstleistungen und Serviceleistungen, sowie Gastronomiebetrieb geschaffen 
werden. 
 
Im Vorfeld ist die Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage erforderlich. Die 
Gemeinde möchte daher eine Änderung für das geplante Vorhaben vornehmen. 
Hierfür soll für die betroffenen Grundstücke der Bebauungsplan „Weinäcker-
Hasenträger, IV. Bauabschnitt“ geändert werden. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
a) Der Gemeinderat billigt den Entwurf der ersten Änderung des Bebauungsplans 
„Weinäcker-Hasenträger/IV. Bauabschnitt“ (Bebauungsplan „Weinäcker-Hasenträger/ 
IV. Bauabschnitt, 1. Änderung nach § 13a BauGB“). 
b) Der Gemeinderat beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit und öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 
c) Der Gemeinderat beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
 
 





















































































 

 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

8 13.03.2023 x  Antrag der katholischen Kirchengemeinde Durmersheim-
Au am Rhein auf die Gewährung eines Zuschusses für 
den Kindergarten St. Joseph 

Az. 022.31  
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Anlage ist ein Antrag der Verrechnungsstelle Durmersheim auf Gewährung 
eines Zuschusses für die Sanierung des katholischen Kindergartens St. Joseph 
beigefügt. 
 
Bei dem Antrag handelt es sich um die Bezuschussung von Mehrkosten.  
 
Vor Beginn der Sanierungsmaßnahme des Kindergartens St. Joseph hat sich der 
Gemeinderat in der Sitzung am 28.09.2020 über die Kostenbeteiligung an dieser 
Sanierung beraten und beschlossen, sich an den Umbau- und Sanierungskosten 
sowie an den Kosten der Auslagerung mit 80 % jedoch max. 1.696.296 Euro zu 
beteiligen. Somit wurden die Gesamtkosten damals auf 2.120.370,36 Euro 
festgesetzt.  
 
Am 10.03.2022 wurde ein Antrag der katholischen Kirchengemeinde Durmersheim-
Au am Rhein auf Gewährung eines Zuschusses für den Kindergarten St. Joseph 
eingereicht. Hier wurde ein Zuschuss zu den Mehrkosten am Gebäude sowie ein 
Zuschuss für die Kosten der Sanierung der Außenanlage beantragt.  
 
Der Gemeinderat befasste sich mit dem Antrag in der Sitzung am 11.04.2022.  
Der Gemeinderat beschloss eine Beteiligung an den Mehrkosten welche sich 
voraussichtlich auf 178.000 Euro belaufen sollten, mit 70 %, max. 124.600 Euro. 
Eine über den bewilligten Betrag hinausgehende Beteiligung der politischen 
Gemeinde wurde abgelehnt.  
 
Bei der Sanierung der Außenanlage beschloss der Gemeinderat eine Beteiligung an 
den Kosten welche auf 421.100 Euro angesetzt waren mit 80 %, max. 336.880 Euro. 
Eine weitere Beteiligung (z. B. Mehrkosten) über den bewilligten Betrag hinaus, 
wurde im Vorfeld abgelehnt.  
 
Mit dem jetzt vorliegenden Antrag werden weitere Mehrkosten bei der Umbau- und 
Sanierungsmaßnahme und der Auslagerung in Höhe von insgesamt 237.145 Euro 
angemeldet. Die Begründung zu den Mehrkosten ist dem Antrag zu entnehmen. Eine 
entsprechende Aufstellung ist als Anlage beigefügt. Beantragt wird ein Zuschuss in 



Höhe von 70 %, max. 166.002 Euro. In dem eingereichten Haushaltsplanentwurf 
konnte dieser Betrag nicht eingestellt werden.  
 
Die bisherige Beteiligung der politischen Gemeinde an den Umbau und 
Sanierungskosten setzt sich wie folgt zusammen: 
 
  
Art der Kosten Zuschuss 

Gemeinde 
Anteil Kirche  Gesamt 

Sanierung- und 
Auslagerung (80%) 

1.696.296,29 € 424.074,07 € 2.120.370,36 € 

Mehrkosten (70 %) 124.600 € 53.400 € 178.000 € 
Außenanlage (80 %) 336.880 € 84.220 € 421.100 € 
Summe 2.157.776,29 € 561.694,07 € 2.719.470,36 € 
 
Mit der Bewilligung eines weiteren Zuschusses erhöht sich die Beteiligung der 
Gemeinde auf 2.317.778,29 Euro. Diesen Ausgaben gegenüber stehen Zuschüsse 
aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 254.000 Euro sowie ein Zuschuss aus dem 
SIQ-Förderprogramm in Höhe von 1.027.959 Euro zur Verfügung.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Die Gemeinde gewährt einen Zuschuss in Höhe von 70 % der Mehrkosten  

max. 166.002 Euro.  
 
b) Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe im  
    Haushaltsjahr 2023 zu.  
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltung 
 Kenntnisnahme 
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